Die Situation eines Alternativtests, sich zwischen zwei einfachen Hypothesen entscheiden zu müssen, kommt in der Praxis nicht so oft vor, weil die Welt dafür zu kompliziert ist.
Häufiger stellt sich folgendes Problem:

Auf Grund irgendwelcher Erfahrungen oder Überlegungen hegt man eine Vermutung, die nur durch einen Test, den sog. Signifikanztest, entweder bestätigt oder widerlegt werden soll. Für diese Vermutung prägte der amerikanische Mathematiker und Naturwissenschaftler Fisher (1890-1962) den Ausdruck Nullhypothese.

Der Signifikanztest

Aufgabe aus GK-Abitur 1985, Version I
Bei einem Volksfest behauptet der Festwirt, dass die Wahrscheinlichkeit, einen schlecht 

eingeschenkten Maßkrug zu bekommen, nur 10% beträgt. Die Behörde will kontrollieren, ob sich der Wirt an diese Aussage hält, und lässt an einem Tag die Füllmenge von 50 zufällig ausgefüllten Krügen überprüfen (Stichprobe mit Zurücklegen).

a) Der Wirt will höchstens 3% Risiko eingehen, irrtümlich zur Rechenschaft gezogen zu werden.

    Welche Entscheidungsregel schlägt er der Behörde bei deren Stichprobe vor ?

b) Die Behörde will aber schon bei 7 bemängelten Krügen einschreiten.

     Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Wirt zu Unrecht belangt ?

Lösung:

p:= Anteil der schlecht eingeschenkten Maßkrügen
H0:   p0=0,10    oder auch  p0 
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 0,10    (Behauptung des Wirts)

Die Behörde führt einen Test mit  n=50 Krügen durch:
Z:  Anzahl der schlecht eingeschenkten Krüge
a)  A = { 0,1 , 2, . . . , k }  Annahmebereich für  H0
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{ k+1, . . . , 50 }    Ablehnungsbereich für H0  , d.h. die Behörde schreitet ein, wenn

      zu viele schlecht eingeschenkte Krüge in der Stichprobe vorkommen.
      Der kritische Wert k ist so zu bestimmen, dass gilt:     

         α 
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 3%    sog. Signifikanzniveau
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     A = { 0, 1, 2, . . . , 9 }  Annahmebereich für  H0
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 { 10, 11, . . . , 50 }  Ablehnungsbereich für  H0  ,  d.h. die Behörde würde

                                                     bei (ab) 10 schlecht eingeschenkten Krügen einschreiten.

b) Die Behörde schreitet aber bereits bei 7 bemängelten Krügen ein:
A = { 0, 1, 2, . . . , 6 }    und   
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 { 7, 11, . . . , 50 }
α = P(„Wirt wird zu Unrecht belangt“)
α = PH0(Z
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